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1) Problemstellung 
Eine der wichtigsten Funktionen eines Unterrichtsraums in einer 
Schule ist es, Wissensübertragung und Kommunikation auf akusti-
schem Wege zu ermöglichen. Da sich seit einigen Jahrhunderten an 
dieser Funktion im Grundsatz wenig geändert hat, müßte man 
annehmen, daß die akustisch zweckmäßige Gestaltung von Schul-
räumen im Laufe der Zeit durch ständige Optimierung einen nahe-
zu idealen Endzustand erreicht hätte. Daß dem nicht so ist, dürfte 
allgemein bekannt sein. 
 
Wie ein für den Unterricht geeigneter Schulraum beschaffen sein 
muß, kann nahezu sämtlichen Lehrbüchern der Raum- und Bau-
akustik entnommen werden. Obwohl dem so ist, erreichen unser 
Büro seit Jahren und mit steigender Tendenz Hilferufe, weil gerade 
errichtete oder bereits länger bestehende Schulräume akustisch 
ausgesprochen unwirtlich sind. 
Wenn der Leidensdruck bei Schülern und vor allem bei Lehrern 
nach oft langer Vorgeschichte groß genug ist und der Schulträger 
davon überzeugt werden konnte, daß es so nicht weiter geht, 
kommt in der Regel eine Anfrage oder ein Auftrag an das Bera-
tungsbüro. 
 
Aber es soll nicht nur geklagt werden: Gelegentlich freuen wir uns 
auch über Aufträge, die uns die Optimierung von Schulräumen im 
Rahmen von Schulneubauten bereits in der Planungsphase gestat-
ten. 
 
2) Vorgefundene Mängel 
Beschwerden, auf Grund derer wir aktiv werden sollen, stammen 
fast ausschließlich aus der Lehrerschaft. Die schulinterne Durch-
setzbarkeit ist fast immer mit speziellen Ereignissen verknüpft, wie 
z. B. Bezug eines neuen Klassenraumes, Personalwechsel, stark 
verhaltensgestörte Kinder neu in der Klasse.  
 
Ein immer wieder auftretender „trauriger“ Anlaß für Beschwerden 
ergibt sich aus Renovierungsmaßnahmen: 
Wir haben es in letzter Zeit mehrfach erlebt, daß im Zuge von 
Malerarbeiten funktionsfähige Akustikdecken durch Anstreichen 
unbrauchbar gemacht wurden. 
 
Interessanterweise wird von den Auftraggebern häufig eine Mes-
sung der beanstandeten Räume gewünscht, obwohl wir darauf 
hinweisen, daß wir aus einer Ortsbesichtigung mit „Klatschprobe“ 
in der Regel ausreichende Informationen für die Vorschläge zu 
Verbesserungsmaßnahmen entnehmen können. 
Der Wunsch nach der Messung scheint in Auseinandersetzungen 
innerhalb der Schule oder zwischen Schule und Schulträger be-
gründet zu sein, die im Vorfeld eines Auftrages ablaufen. 
 
Unsere Messungen ergeben in der Regel Nachhallzeiten, die bei 
leeren Räumen um 2 s, manchmal sogar darüber liegen. 
 

Bei den meisten Räumen stellen wir fest, daß beim Bau keine 
Maßnahmen zu Sicherstellung ausreichender raumakustischer 
Eigenschaften vorgenommen wurden, bei anderen Räumen finden 
wir gelegentlich Ansätze hierzu vor. 
 
3) Stand der Technik, Anforderungen 
Der Stand der Technik zur zweckmäßigen Gestaltung von Unter-
richtsräumen ist jedem Lehrbuch der Raumakustik zu entnehmen. 
Eine alte, aber prägnante Zusammenfassung findet sich in DIN 
18041: „Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen“ aus dem 
Jahre 1968. Diese Norm befindet sich derzeit in Bearbeitung. 
 
Von den in der DIN 18041 dargestellten Maßnahmen wird in der 
Regel vom Auftraggeber die absorbierende Verkleidung von De-
ckenbereichen und die Anordnung des Deckenspiegels ohne Dis-
kussion akzeptiert. 
Die absorbierende Gestaltung des oberen Rückwandbereiches und 
die Hinweise auf die Ausrüstung der Stühle mit Filzgleitern oder 
ähnlichem Material zur Verringerung des Fremdgeräuschpegels 
stößt manchmal bereits auf ein gewisses Murren beim Kunden. 
Weitere akustisch wirksame, aber aus Laiensicht wunderliche 
Verbesserungsmöglichkeiten wie schräggestellte Deckenreflektoren 
im hinteren Bereich eines langgestreckten Raumes oder die erhöhte 
Anordnung der Sprecherposition werden meist nicht akzeptiert. 
 
Neben den pegelerhöhenden Einflüssen durch schädliche Reflexio-
nen wirken in Unterrichtsräumen noch weitere Störsignale. Hierzu 
gibt es eine Veröffentlichung von Schick, Klatte und Meis in der 
Zeitschrift für Lärmbekämpfung: „Die Lärmbelastung von Lehrern 
und Schülern - ein Forschungsstandbericht“. 
Aus dieser Untersuchung ergibt sich, daß das von außen induzierte 
Fremdgeräusch im Unterrichtsraum 40 dB(A) möglichst nicht 
überschreiten sollte. Gleichzeitig werden jedoch Untersuchungen 
zitiert, die von einem in der Klasse durch Schüler erzeugten Grund-
störgeräuschpegel von 70 dB(A) und mehr berichten. 
 
Tritt Sprache als Störgeräusch in Unterrichtsräumen auf, so wirkt 
deren Einfluß durch den Irrelevant Speach Effekt (ISE) erheblich 
leistungsbeeinträchtigend und zwar bereits bei Pegeln über 45 
dB(A). Den ISE beschreibt eine interessante Arbeit von Klatte und 
Hellbrück, die 1993 in der Zeitschrift für Lärmbekämpfung veröf-
fentlicht wurde.  
 
Beim ISE handelt es sich um einen Störeffekt durch sprachhaltigen 
Hintergrundschall, der das phonologische Kurzzeitgedächtnis nega-
tiv beeinflußt. Der ISE kann erhebliche Störwirkungen zur Folge 
haben, er wird auch durch völlig unverständliche Fremdsprachen 
hervorgerufen, läßt sich willentlich nicht beeinflussen und wird 
auch bei langer Expositionszeit nicht geringer. 
 
Dieser Hinweis zeigt, daß Lernbehinderungen durch Geräusche in 
Unterrichtsräumen nicht nur mit einer schlechten Raumakustik zu 
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tun haben. Die Einflüsse durch Schülerverhalten können größer 
sein als der Einfluß einer schlechten Raumakustik.  
Sie sind jedoch nicht Thema des Vortrages.  
 
3) Anforderungen an Unterrichtsräume 
Bei der Suche nach verbindlichen Anforderungen an akustische 
Eigenschaften von Unterrichtsräumen wird man zunächst in der 
DIN 4109 fündig: 
Diese Norm stellt aber lediglich Anforderungen an die Außen-
bauteile der Schulgebäude. 
 
Neben der bereits erwähnten DIN 18041 aus dem Jahre 1968 gab es 
ferner seit 1963 die DIN-Norm 18031: „Hygiene im Schulbau“, 
diese Vorschrift wurde 1982 zurückgezogen.  Anschließende 
Arbeiten führten zum Entwurf einer Nachfolge-Norm aus dem 
Jahre 1983 mit dem Titel: „Umgebungsbedingungen in Schul-
räumen, Grundlagen für die Bewertung“, die jedoch nicht fertig-
gestellt wurde. 
 
Sofern im Rahmen der Beratung eine Norm herangezogen werden 
soll, kann man sich an der DIN 18041, Ausgabe 1968 orientieren.  
Darüberhinaus sind umfangreiche praktische Hinweise in der Lite-
ratur zu finden (z. B. bei Bobran, Fasold, Gösele). 
 
4) Praktische Maßnahmen zur Verbesserung 

der Raumakustik in Unterrichtsräumen 
In der Regel können sich die Sanierungsmaßnahmen auf die An-
ordnung eines U-förmigen Deckenfrieses beschränken. Der Fries 
besteht aus Akustikplatten auf Dachlatten oder einer ähnlichen 
Konstruktion, ggfs. hinterlegt mit Mineralfaserdämmstoffmatten. 
Die Flächengröße ergibt sich aus der anzustrebenden Nachhallzeit 
im Raum und dem Absorptionsgrad der ausgewählten Materialien.  
 
Weiterer Aufwand führt meist zu nur geringen weiteren Verbes-
serungen und ist oft aufgrund der für den Schulbau zur Verfügung 
stehenden geringen finanziellen Mittel nicht mehr durchsetzbar. 
 
Da die typische Geräuschstruktur in Klassenräumen wesentliche 
Energieanteile erst ab etwa 400 Hz besitzt, wäre es in der Regel 
ausreichend, bei der Dimensionierung den Absorptionsgrad ab 500 
Hz zu berücksichtigen.  Befinden sich unter den Schülern auch 
hörbehinderte Kinder, so müssen die Anforderungen an die Nach-
hallzeit bereits bei mindestens 250 Hz, möglichst 125 Hz gelten. 
Der Grund liegt in der bei manchen Hörschäden vorhandenen 
Empfindlichkeit im Bereich tiefer Frequenzen. 
 
Absorptionsflächen aus Lochrasterplatten mit hinterlegter Mineral-
faserdämmstoffschicht haben im Bereich höherer Frequenzen einen 
schlechteren Absorptionsgrad als poröse Akustikplatten. Ein we-
sentlicher Vorteil ist jedoch die Unempfindlichkeit gegen unfach-
männisches Übermalen. 
 
Befragungen, die wir üblicherweise einige Monate nach Durchfüh-
rung der Maßnahmen bei den Lehrern durchführen, zeigen prak-
tisch immer die Zufriedenheit der Betroffenen.  
Der nach Lehrerangaben zunehmende Anteil verhaltensauffälliger 
Kinder in den Klassen führt unter anderem auch zu erhöhten Stö-
rungen durch überdurchschnittliche Körperaktivität dieser Schüler.  
Die akustischen Folgen häufiger Stuhlbewegungen kann man er-
heblich abmildern, indem die Stühle weiche Gleitflächen aus Filz 

oder Gummi erhalten.  Es muß großer Wert auf die Strapazier-
fähigkeit dieser Bauelemente gelegt werden. 
 
5) Ansatz für eine Verbesserung schulischer 

Lernbedingungen 
Warum gibt es in der Praxis so viele Fälle, in denen eklatant gegen 
die technischen Regeln, die man zur Sicherung einer mindestens 
gut durchschnittlichen Raumakustik befolgen muß, verstoßen wird? 
Wir haben dieses Thema im Kultusministerium unseres Bundeslan-
des, mit Schulbehörden, Schulträgern, der Architekten-kammer und 
einer Reihe von Architekten mit teilweise langer Berufserfahrung 
diskutiert. 
 
Bei fast allen Angesprochenen war die erste Reaktion Erstaunen, 
daß es hier überhaupt Probleme im nennenswerten Umfang gäbe. 
Seitens der Verwaltungen erfolgte in der Regel nach einiger Dis-
kussion der Rückzug auf die Linie, daß zu diesem Thema keine 
Vorschriften bekannt seien. 
 
Unsere zunächst gehegte Vermutung, daß ein Architekt, der raum-
akustische Maßnahmen bei der Planung einer neuen Schule berück-
sichtigt, hierdurch bei der Auftragsvergabe Nachteile haben könnte, 
bestätigte sich nicht. 
Allenfalls kann es passieren, daß im Rahmen der Planung Maß-
nahmen zur Sicherstellung einer angemessenen Raumakustik aus 
Kostengründen nachträglich wieder gestrichen werden. 
 
Die Bauabteilungen der kommunalen Schulträger waren nahezu 
übereinstimmend der Meinung, daß hier die Beratungspflicht des 
Architekten gefordert sei. Von einem Schulrat erhielten wir die 
Äußerung: „Wenn Architekten, die sonst nur Scheunen bauen, an 
Schulbauten herangelassen werden, kann man sich solche Ergeb-
nisse schon vorstellen.“ 
 
Aus dem Kreis angesprochener Architekten wurden mehr oder 
weniger selbstkritische Äußerungen genannt. 
 
 
Fazit:  
Solange es für die Sicherstellung von Mindestanforderungen an die 
Raumakustik von Klassenräumen keine verbindlichen Anforderun-
gen gibt (z. B. vergleichbar der DIN 4109), ist die Kompetenz des 
planenden Architekten entscheidend. 
 
 
Wenn wir als Akustiker und Berater die Lärmsituation in den Schu-
len ein wenig verbessern wollen, können wir an zwei Stellen anset-
zen: 
 
1.  Mit darauf hinwirken, daß Mindestanforderungen bezüg-

lich der Umgebungsbedingungen in Schulräumen festge-
schrieben und verbindlich gemacht werden,  

 
2. bei Architekten und Schulträgern so viel Aufklärungs-

arbeit wie möglich betreiben. 
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